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SCHLUSSANTRÄGE VON HERRN CRUZ VILLALÓN — RECHTSSACHE C-447/09

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
PEDRO CRUZ VILLALÓN

vom 19. Mai 2011 1

I — Einleitung

1. Mit der vorliegenden Vorlagefrage möch-
te das Bundesarbeitsgericht vom Gerichtshof 
im Wesentlichen wissen, ob die Richtlinie 
2000/78/EG des Rates vom 27.  November 
2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rah-
mens für die Verwirklichung der Gleichbe-
handlung in Beschäftigung und Beruf  2 oder 
das allgemeine Verbot der Diskriminierung 
wegen des Alters einem Tarifvertrag entge-
gensteht, der zur Gewährleistung der Flug-
sicherheit festlegt, dass das Arbeitsverhältnis 
der Piloten einer Fluggesellschaft mit Vollen-
dung des 60. Lebensjahrs endet.

2. Die vorliegende Rechtssache bietet so-
mit dem Gerichtshof die Gelegenheit, in 
seiner Rechtsprechung zum Verbot der 

Diskriminierung wegen des Alters im Zu-
sammenhang mit Arbeitsverhältnissen  3 vo-
ranzuschreiten, einmal mehr aus Anlass ei-
ner tarifvertraglichen Klausel, nach der das 
Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers mit 
Erreichen eines bestimmten Alters, bei dem 
der Eintritt in den Ruhestand bereits in Sicht-
weite ist, endet  4. Konkret gilt es, die Recht-
sprechung ausgehend von ihrem Stand nach 
dem jüngsten Urteil des Gerichtshofs in der 
Rechtssache Rosenbladt weiterzuentwickeln. 
Der vorliegende Fall ist im Wesentlichen 
durch zwei Besonderheiten gekennzeichnet. 
Erstens ist das Ende des Arbeitsverhältnisses 

1 —  Originalsprache: Spanisch.
2 —  ABl. L 303, S. 16.

3 —  An dieser Stelle soll der Hinweis genügen, dass diese 
Rechtsprechung, die mit dem Urteil vom 22.  November 
2005, Mangold (C-144/04, Slg. 2005, I-9981), ihren Anfang 
genommen hat und in zahlreichen späteren Urteilen bestä-
tigt worden ist, diesen Aspekt des Diskriminierungsverbots 
stark weiterentwickelt hat, ohne dabei zu versäumen, seine 
Spezifität hervorzuheben. An weiterführender Literatur 
zur Diskriminierung wegen des Alters auf diesem Gebiet 
sind aus einem äußerst reichhaltigen Schrifttum her-
vorzuheben: Sprenger, M., Das arbeitsrechtliche Verbot 
der Altersdiskriminierung nach der Richtlinie 2000/78/
EG, Hartung-Gorre Verlag Konstanz, 2006; Temming, F., 
Altersdiskriminierung im Arbeitsleben, Verlag C. H.  Beck 
München, 2008; ten Bokum, N., Flanagan, T., Sands, R., und 
von Steinau-Steinrück, R. (Hrsg.), Age Discrimination Law in 
Europe, Wolters Kluwer, 2009; Sargeant, M. (Hrsg.), The Law 
on Age Discrimination in the EU, Kluwer Law International, 
2008; Schiek, D., Waddington, L., und Bell, M. (Hrsg.), 
Non-discrimination Law, Hart Publishing, 2007. Vgl. ferner 
Nogueira Gustavino, M., „Extinción del contrato de trabajo 
y discriminación por razón de edad“, Tratado de jubilación. 
Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo 
de su jubilación, López Cumbre (Hrsg.), Iustel, 2007.

4 —  Der Begriff „Rentenantrittsalter“ wird im Folgenden für 
jenes Alter verwendet, in dem der Arbeitnehmer normaler-
weise seine Tätigkeit als Arbeitnehmer einstellt und zugleich 
Anspruch auf den Bezug von Versorgungsleistungen hat. 
Vgl. dazu, ebenfalls im Zusammenhang mit dem nahenden  
Eintritt in den Ruhestand, Urteile vom 16.  Oktober 2007, 
Palacios de la Villa (C-411/05, Slg. 2007, I-8531), vom 5. März  
2009, Age Concern England (C-388/07, Slg. 2009, I-1569), 
vom 12.  Januar 2010, Petersen (C-341/08, Slg. 2010, I-47), 
vom 12.  Oktober 2010, Rosenbladt (C-45/09, Slg. 2010, 
I-9391), und vom 18. November 2010, Georgiev (verbundene 
Rechtssachen C-250/09 und C-268/09, Slg. 2010, I-11869).
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nicht mit Vollendung des 65.  Lebensjahrs 
(einem Zeitpunkt, zu dem sich der Gerichts-
hof im Großen und Ganzen positiv geäußert 
hat, worauf an dieser Stelle nicht näher ein-
gegangen werden muss), sondern zu einem 
wesentlich früheren Zeitpunkt vorgesehen, 
nämlich mit Vollendung des 60. Lebensjahrs, 
und zweitens ist der Gerichtshof im vorlie-
genden Fall mit einem Beruf befasst — dem 
des Piloten  5 —, dessen Ausübung sozusagen 
ein „Verfallsdatum“ hat (nach den internatio-
nalen Rechtsvorschriften das der Vollendung 
des 65.  Lebensjahrs). Ausgehend von der 
letztgenannten Besonderheit des Pilotenbe-
rufs werde ich dem Gerichtshof vorschlagen, 
zu entscheiden, dass die Gewährleistung der 
Kollektivverhandlungen von den rechtmä-
ßigen sozialpolitischen Zielen im Sinne von 
Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 umfasst 
ist. Dennoch werde ich nach einer Prüfung 
der zeitlichen Tragweite der konkret streiti-
gen Bestimmung im Hinblick auf ihre Ver-
hältnismäßigkeit vorschlagen, ihre Unverein-
barkeit mit dem Unionsrecht festzustellen.

5 —  Des Flugzeugführers einer kommerziellen Fluggesellschaft, 
um genau zu sein, auch wenn ich im Folgenden der 
Einfachheit halber von Piloten sprechen werde.

II — Rechtlicher Rahmen

A — Internationale Regelung

3. Am 15. April 2003 erließen die Joint Avi-
ation Authorities  6 die Joint Aviation Requi-
rements — Flight Crew Licensing 1.060a 
(im Folgenden: JAR-FCL 1.060a), die genaue 
Bestimmungen über Beschränkungen ent-
halten, die für Fluglizenzinhaber nach Voll-
endung des 60. Lebensjahrs gelten. Insbeson-
dere ist vorgesehen, dass der Inhaber einer 
Pilotenlizenz nach Vollendung des 60. bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahrs nicht als Pilot 
eines Flugzeugs bei der gewerbsmäßigen Be-
förderung eingesetzt werden darf, es sei denn, 
er ist Mitglied einer aus mehreren Piloten be-
stehenden Flugbesatzung und die anderen Pi-
loten sind noch nicht 60 Jahre alt. Ein Inhaber 
einer Pilotenlizenz, der das 65.  Lebensjahr 
vollendet hat, darf nicht als Pilot von Flug-
zeugen bei der gewerbsmäßigen Beförderung 
eingesetzt werden.

4. Diese Regelung wurde vom Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen im Bundesanzeiger Nr. 80a vom 29. April 
2003 bekannt gemacht.

6 —  Eine Einrichtung der Europäischen Zivilluftfahrt-Konferenz, 
die die zivilen Luftfahrtbehörden einer Reihe europäischer 
Staaten, darunter Deutschland, vertritt.
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B — Unionsrecht

1. Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union

5. Art. 21 Abs. 1 der Charta bestimmt:

„Diskriminierungen, insbesondere wegen … 
des Alters …, sind verboten.“

6. Art.  28 der Charta bestimmt, dass „[d]ie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so-
wie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
oder ihre jeweiligen Organisationen... nach 
dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das 
Recht [haben], Tarifverträge... auszuhandeln 
und zu schließen“.

2. Richtlinie 2000/78/EG

7. Nach Art. 1 der Richtlinie 2000/78 ist ihr 
Zweck „die Schaffung eines allgemeinen Rah-
mens zur Bekämpfung der Diskriminierung 
wegen der Religion oder der Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und 

Beruf im Hinblick auf die Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung in den 
Mitgliedstaaten“.

8. Art.  2 Abs.  5 dieser Richtlinie bestimmt, 
dass sie „nicht die im einzelstaatlichen Recht 
vorgesehenen Maßnahmen [berührt], die in 
einer demokratischen Gesellschaft für die 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, 
die Verteidigung der Ordnung und die Ver-
hütung von Straftaten, zum Schutz der Ge-
sundheit und zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer notwendig sind“.

9. Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 sieht 
vor, dass ungeachtet ihres Art. 2 Abs. 1 und 2 
(in dem der Gleichbehandlungsgrundsatz 
sowie die unmittelbare und die mittelbare 
Diskriminierung definiert werden) „die Mit-
gliedstaaten vorsehen [können], dass eine 
Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, 
das im Zusammenhang mit einem der in Ar-
tikel  1 genannten Diskriminierungsgründe 
steht, keine Diskriminierung darstellt, wenn 
das betreffende Merkmal aufgrund der Art 
einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder 
der Bedingungen ihrer Ausübung eine we-
sentliche und entscheidende berufliche An-
forderung darstellt, sofern es sich um einen 
rechtmäßigen Zweck und eine angemessene 
Anforderung handelt“.

10. Schließlich bestimmt Art.  6 („Gerecht-
fertigte Ungleichbehandlungen wegen 
des Alters“) Abs.  1 der Richtlinie 2000/78 
Folgendes:

„Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können 
die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Ungleich-
behandlungen wegen des Alters keine Dis-
kriminierung darstellen, sofern sie objektiv 
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und angemessen sind und im Rahmen des 
nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel, 
worunter insbesondere rechtmäßige Ziele 
aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, 
Arbeitsmarkt und berufliche Bildung zu ver-
stehen sind, gerechtfertigt sind und die Mittel 
zur Erreichung dieses Ziels angemessen und 
erforderlich sind.

Derartige Ungleichbehandlungen können 
insbesondere Folgendes einschließen:

a) die Festlegung besonderer Bedingungen 
für den Zugang zur Beschäftigung und 
zur beruflichen Bildung sowie besonde-
rer Beschäftigungs- und Arbeitsbedin-
gungen, einschließlich der Bedingungen 
für Entlassung und Entlohnung, um die 
berufliche Eingliederung von Jugendli-
chen, älteren Arbeitnehmern und Per-
sonen mit Fürsorgepflichten zu fördern 
oder ihren Schutz sicherzustellen;

b) die Festlegung von Mindestanforderun-
gen an das Alter, die Berufserfahrung 
oder das Dienstalter für den Zugang zur 
Beschäftigung oder für bestimmte mit 
der Beschäftigung verbundene Vorteile;

c) die Festsetzung eines Höchstalters für 
die Einstellung aufgrund der spezifischen 
Ausbildungsanforderungen eines be-
stimmten Arbeitsplatzes oder aufgrund 
der Notwendigkeit einer angemessenen 
Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in 
den Ruhestand.“

C — Deutsches Recht

1.  Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete 
Arbeitsverträge

11. Nach §  14 des Gesetzes über Teilzeit-
arbeit und befristete Arbeitsverträge vom 
21.  Dezember 2000 (TzBfG)  7 ist die Befris-
tung eines Arbeitsvertrags zulässig, wenn sie 
durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt 
ist.

2. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

12. Die Richtlinie 2000/78 wurde durch das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vom 
14.  August 2006 (AGG)  8 in das deutsche 
Recht umgesetzt. Die §§  8 und  10 AGG ge-
ben beinahe wörtlich Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 
Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 wieder.

7 —  BGBl. 2000 I S. 1966.
8 —  BGB1. 2006 I S. 1897.
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3. Bestimmungen über die zeitliche Begren-
zung der Fluglizenzen

13. Zum einen verweist § 20 Abs. 2 der Luft-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO)  9 
zur Regelung sämtlicher Voraussetzungen 
im Zusammenhang mit der Fluglizenz auf 
die Verordnung über Luftfahrtpersonal und 
erklärt parallel dazu die JAR-FCL 1.060a auf 
Privatflugzeugführer, Berufsflugzeugführer 
und Verkehrsflugzeugführer in mehrköpfigen 
Flugbesatzungen für anwendbar.

14. Zum anderen bestimmt §  4 der Ersten 
Durchführungsverordnung zur Verordnung 
über Luftfahrtpersonal vom 15.  April 2003 
(1.  DV LuftPersV)  10, dass der Inhaber einer 
in Deutschland ausgestellten Berufs- oder 
Verkehrspilotenlizenz nach Vollendung des 
60. bis zur Vollendung des 65.  Lebensjahrs 
die Rechte seiner Lizenz bei der gewerbsmä-
ßigen Beförderung von Fluggästen, Post oder 
Fracht auch in Luftfahrzeugen mit einer Min-
destflugbesatzung von einem Piloten ausüben 
darf, jedoch beschränkt auf das Hoheitsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland.

9 —  BGBl. 2008 I S. 1229.
10 —  Bundesanzeiger Nr. 82b vom 3. Mai 2003.

4. Tarifvertrag

15. Schließlich ist die im vorliegenden Ver-
fahren unmittelbar streitige Bestimmung 
§ 19 Abs. 1 des Manteltarifvertrags Nr. 5a für 
das Cockpitpersonal der Deutschen Lufthan-
sa (im Folgenden: Manteltarifvertrag Nr. 5a), 
dem die Arbeitsverhältnisse zwischen den 
Parteien des Ausgangsverfahrens unterliegen. 
In seiner Fassung vom 14. Januar 2005 sah er 
Folgendes vor: „Das Arbeitsverhältnis endet 
— ohne dass es einer Kündigung bedarf —  
mit Ablauf des Monats, in dem das 60. Lebens-
jahr vollendet wird. …“ Ab diesem Zeitpunkt 
erhalten die von dieser Bestimmung betroffe-
nen Piloten eine Übergangsversorgung  11.

16. Nach der Vorlageentscheidung werden 
bei anderen Fluggesellschaften des Lufthan-
sa-Konzerns Flugzeugführer bis zur Vollen-
dung des 65. Lebensjahrs beschäftigt.

III — Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

17. Herr Prigge, Herr Fromm und Herr Lam-
bach erhoben gegen die Deutsche Lufthansa 

11 —  Nach den in der mündlichen Verhandlung erteilten 
Auskünften zahlt das Unternehmen diese Ausgleichsrente 
nur bis zur Vollendung des 63. Lebensjahrs, von der an die 
Piloten Anspruch auf die entsprechende Altersrente haben.
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AG (im Folgenden: Deutsche Lufthansa), bei 
der sie als Flugzeugführer und Flugzeugka-
pitäne beschäftigt gewesen waren, wegen 
deren Entscheidung, ihre Arbeitsverhältnis-
se jeweils wegen Erreichens der nach dem 
Manteltarifvertrag Nr.  5a für sie geltenden 
Altersgrenze von 60 Jahren als beendet anzu-
sehen, Klage beim Arbeitsgericht Frankfurt 
am Main. Nach Ansicht der Kläger stellt diese 
Entscheidung eine mit der Richtlinie 2000/78 
und dem AGG unvereinbare Diskriminie-
rung wegen des Alters dar.

18. Das Arbeitsgericht wies die Klage ab, und 
das Landesarbeitsgericht Hessen wies die an-
schließend erhobene Berufung zurück. Die 
Betroffenen legten gegen die Berufungsent-
scheidung Revision an das Bundesarbeitsge-
richt ein.

19. Da das Bundesarbeitsgericht der Auffas-
sung ist, dass seine Entscheidung über diese 
Revision von der Auslegung verschiedener 
Artikel der Richtlinie 2000/78 und des allge-
meinen Verbots der Diskriminierung wegen 
des Alters abhängt, hat es dem Gerichts-
hof folgende Frage zur Vorabentscheidung 
vorgelegt:

Sind Art.  2 Abs.  5, Art.  4 Abs.  1 und/oder 
Art.  6 Abs.  1 Satz  1 der Richtlinie 2000/78/
EG des Rates vom 27.  November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens zur 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf und/oder der all-
gemeine Grundsatz des Gemeinschafts-
rechts über das Verbot der Diskriminierung 
wegen des Alters so auszulegen, dass sie 
Regelungen des nationalen Rechts entge-
genstehen, die eine auf Gründen der Ge-
währleistung der Flugsicherheit beruhende 

tarifliche Altersgrenzenregelung von 60 Jah-
ren für Piloten anerkennen?

IV — Verfahren vor dem Gerichtshof

20. Das Vorabentscheidungsersuchen ist am 
18. November 2009 bei der Kanzlei des Ge-
richtshofs eingegangen.

21. Die Bundesrepublik Deutschland, Irland, 
die Kommission und, mit gemeinsamem 
Schriftsatz, die drei Kläger des Ausgangsver-
fahrens (Herr Prigge, Herr Fromm und Herr 
Lambach) haben schriftliche Erklärungen 
eingereicht.

22. In der Sitzung vom 8.  März 2011 ha-
ben der Vertreter von Herrn Prigge, Herrn 
Fromm und Herrn Lambach, die Kommissi-
on, die Bundesrepublik Deutschland und Ir-
land mündliche Ausführungen gemacht.

V — Vorbemerkungen

23. Es erscheint mir angebracht, der Be-
antwortung der Vorlagefrage des Bundes-
arbeitsgerichts einige Bemerkungen voran-
zustellen, zunächst zur Formulierung der 
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Frage und sodann zum uns hier beschäf-
tigenden Diskriminierungsverbot sowie 
zu seinen Auswirkungen auf das Recht auf 
Kollektivverhandlungen.

A — Zur Formulierung der Frage

24. Zunächst ist auf die zwei unionsrechtli-
chen Punkte einzugehen, deren Auslegung 
im Hinblick auf eine allfällige Unvereinbar-
keit der innerstaatlichen Bestimmung bean-
tragt wird: erstens ein Sekundärrechtsakt, die 
Richtlinie 2000/78, und zweitens ein allge-
meiner Grundsatz des Unionsrechts, nämlich 
das Verbot der Diskriminierung wegen des 
Alters, das der Richtlinie als Grundlage dient 
und das durch diese Richtlinie „konkretisiert“ 
wird.

25. Beginnend mit der auf höherer Ebene 
angesiedelten Frage ist zunächst festzuhalten, 
dass das Verbot der Diskriminierung wegen 
des Alters, insbesondere auf dem Gebiet der 
Arbeitsverhältnisse, in der Tat ein allgemei-
ner Grundsatz des Unionsrechts ist. Dies ist 
zumindest seit dem Urteil Mangold aus dem 
Jahr 2005 bekannt, in dem der Gerichtshof 

dies entschieden hat, und wird hier auch in 
keiner Weise in Frage gestellt. Seither hat die 
Rechtsprechung diesem Grundsatz nämlich 
immer wieder, ausdrücklich oder stillschwei-
gend, Wirkung verschafft, und zwar praktisch 
immer im Kontext der in allen Fällen heran-
gezogenen Richtlinie 2000/78.

26. Obwohl bei Erlass des Urteils Mangold 
die Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union bereits feierlich verkündet war 
und ein ausdrückliches Verbot der Diskrimi-
nierung wegen des Alters enthielt (Art. 21 der 
Charta), hat sie erst mit dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon vollen Rechtscharak-
ter und primärrechtlichen Rang erlangt, und 
damit der genannte Diskriminierungsgrund 
als vorletztes der in diesem Artikel enthal-
tenen ausdrücklichen Diskriminierungsver-
bote. Meines Erachtens bedeutet dies, dass 
das Diskriminierungsverbot als Folge seiner 
Umwandlung in „geschriebenes Verfassungs-
recht“ unionsrechtlich nunmehr schlechthin 
in Art. 21 der Charta verankert ist. Dies gilt 
unbeschadet von Art.  6 Abs.  1 Unterabs.  2 
(Zuständigkeiten der Union) und Unterabs. 3 
(Titel  VII und Erläuterungen der Charta) 
EU (was insbesondere zu Art.  13  EG, jetzt 
Art. 19 AEUV, und zu Art. 52 der Charta hin-
führt). Mit anderen Worten, auch wenn die 
im Urteil Mangold getroffene (und im Urteil 
Kücükdeveci  12 bekräftigte) Feststellung, dass 
das Verbot der Diskriminierung wegen des 
Alters ein allgemeiner Grundsatz des Uni-
onsrechts ist, der „seinen Ursprung in ver-
schiedenen völkerrechtlichen Verträgen und 
den gemeinsamen Verfassungstraditionen 

12 —  Urteil vom 19.  Januar 2010, Kücükdeveci (C-555/07, Slg. 
2010, I-365).
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der Mitgliedstaaten hat“  13, weiterhin volle 
Gültigkeit hat, wurde dieser Grundsatz in der 
„Charta von Lissabon“ positiviert, und die 
Möglichkeiten und Grenzen dieses Verbots 
richten sich daher nunmehr nach ihr  14.

27. Zum Sekundärrechtsakt, der Richtlinie 
2000/78, ist an dieser Stelle nur wenig vor-
auszuschicken. Es genügt zunächst der Hin-
weis, dass die Richtlinie die Zuständigkeit der 
Union auf diesem Gebiet „durchführt“ und in 
dieser Hinsicht zur Wirksamkeitsvorausset-
zung dieser Zuständigkeit im Unionsbereich 
wird. Außerdem „konkretisiert“ sie, wie der 
Gerichtshof festgestellt hat, innerhalb ihres 
Geltungsbereichs das allgemeine Verbot der 
Diskriminierung wegen des Alters  15.

28. Die letzte Besonderheit der Vorlagefrage 
besteht in der in ihr enthaltenen Feststellung, 
dass die fragliche Tarifvertragsklausel „auf 
Gründen der Gewährleistung der Flugsi-
cherheit beruh[t]“. Schon an dieser Stelle ist 

festzuhalten, dass die Tarifvertragsklausel 
insoweit keinen Hinweis enthält; es handelt 
sich vielmehr um eine Hinzufügung, die sich 
dadurch erklärt, dass das Bundesarbeitsge-
richt diese Begründung bislang als objektive 
Rechtfertigung für die zitierte Bestimmung 
akzeptiert hat und nun wissen will, ob diese 
Rechtsprechung aus der Zeit vor dem In-
krafttreten des AGG mit dem Unionsrecht 
vereinbar ist.

13 —  Urteile Mangold (Randnr.  74) und Kücükdeveci 
(Randnr. 21).

14 —  Bereits im Urteil Kücükdeveci (Randnr. 22) wird kurz auf 
Art. 21 der Charta Bezug genommen.

15 —  Urteile Kücükdeveci (Randnr. 27), vom 16. Oktober 2007, 
Chacón Navas (C-13/05, Slg. 2007, I-8531), und vom 
30.  April 1996, P. gegen S. (C-13/94, Slg. 1996, I-2143). 
Die Anwendbarkeit der Richtlinie steht hier außer Zweifel. 
Die Arbeitsverhältnisse der drei Betroffenen in der vorlie-
genden Rechtssache endeten jeweils im November 2006, 
Juni 2007 und April 2007, also nach dem Inkrafttreten 
des innerstaatlichen Gesetzes (vom 18.  August 2006) zur 
Umsetzung der Richtlinie, so dass unabhängig davon, dass 
die Umsetzungsfrist erst im Dezember 2006 ablief, auf die-
sem Gebiet bereits das Unionsrecht anzuwenden war. Zu 
diesem letzten Punkt vgl. das Urteil vom 8. Oktober 1987, 
Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Slg. 1987, 3969, Randnr. 15), 
und, e contrario, die Urteile vom 23.  September 2008, 
Bartsch (C-427/06, Slg. 2008, I-7245, Randnr.  24), sowie 
vom 10.  Mai 2011, Römer (C-147/08, Slg. 2011, I-3591, 
Randnr. 63).

29. Eine auf diese enge Fragestellung be-
schränkte Antwort des Gerichtshofs, wie sie 
übrigens von der Kommission vorgeschlagen 
wird, verfehlte jedoch möglicherweise das 
Ziel, dem Bundesarbeitsgericht Hinweise zu 
geben, die für seine Entscheidung nützlich 
sind. Meines Erachtens ist für das vorlegende 
Gericht die Frage relevant, ob die das Ende 
des Arbeitsverhältnisses vorverlegende Klau-
sel mit dem Unionsrecht vereinbar ist, und 
zwar unabhängig von der Grundlage, die die 
innerstaatliche Rechtsprechung solchen Be-
stimmungen bislang geboten hat.

30. Nach alledem ist meines Erachtens die 
Frage wie folgt umzuformulieren:

Sind Art. 2 Abs. 5, Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 
Abs.  1 Satz  1 der Richtlinie 2000/78 im 
Licht von Art.  21 der Charta dahin auszu-
legen, dass sie der Festsetzung einer tarifli-
chen Altersgrenze für Piloten von 60 Jahren 
entgegenstehen?
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B  —  Zum Alter als Diskriminierungs-
grund, insbesondere auf dem Gebiet der 
Arbeitsverhältnisse

31. Ausdrückliche Diskriminierungsverbote 
reichen lange in die Verfassungstraditionen 
der Mitgliedstaaten zurück. Alle Mitglie-
der der politischen Gemeinschaft und im 
weiteren Sinne alle Menschen sind gleich 
an Würde, an Würde der Person, und diese 
Menschenwürde findet ihren Ausdruck in 
einer, zunächst beschränkten, Mehrzahl spe-
zifischer Diskriminierungsverbote, deren In-
halt eng mit dem Stand und der Entwicklung 
unserer Verfassungskultur verknüpft ist  16. 
Mittlerweile umfasst Art. 21 der Charta, un-
mittelbar im Anschluss an den Gleichheits-
grundsatz ihres Art.  20, sogar 15 verbotene 
Diskriminierungskriterien, darunter als Vor-
letztes das Alter.

32. Schon die Stelle, an der das Alter in die-
ser Aufzählung des Art.  20 der Charta ge-
nannt wird, weist darauf hin, dass es nicht 
gerade das älteste oder „klassischste“ Dis-
kriminierungsverbot darstellt. Das bedeutet 
nicht, dass es deshalb weniger bedeutend 
als die anderen wäre. Sehr wohl jedoch kann 
deshalb die Auffassung vertreten werden, 
dass seine unstreitige Modernität aus ihm ein 
Diskriminierungskriterium macht, das sich 
erst festigen muss und einige seiner Aspekte 

einem Prozess der sozialen und politischen 
Konsensbildung unterliegen.

16 —  Vgl. Stern, K., „Die Idee der Menschen- und Grundrechte“, 
Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, 
Band I, Entwicklung und Grundlagen, C. F. Müller Verlag, 
Heidelberg, 2004, S. 3.

33. Die Bestimmung selbst enthält jedenfalls 
keine „Ungleichbehandlung“ der verschie-
denen Diskriminierungskriterien: Wegen all 
dieser Kriterien ist gleichermaßen „jede“ Dis-
kriminierung verboten. Unterschiede beste-
hen in anderer Hinsicht, nämlich der aus dem 
derzeitigen Stand des Unionsrechts folgenden 
stärkeren oder schwächeren Relevanz dieser 
Kriterien. Entscheidend ist, dass unabhän-
gig von alledem zwischen den verschiedenen 
„Realitäten“ der Umsetzung der Texte, die die 
verschiedenen Nichtdiskriminierungsgebote 
enthalten, Heterogenität herrscht.

34. So hat bereits Generalanwalt Jacobs in 
seinen Schlussanträgen in der Rechtssache 
Lindorfer/Rat die Spezifität des Verbots der 
Diskriminierung wegen des Alters betont, 
und zwar mit Worten, die keiner näheren Er-
läuterung bedürfen: „[D]ie Vorstellung einer 
Gleichbehandlung ungeachtet des Alters [un-
terliegt] zahlreichen Einschränkungen und  
Ausnahmen, wie beispielsweise — oft rechts-
verbindlichen — Altersgrenzen verschiedener 
Art..., die nicht nur als hinnehmbar, sondern  
als nützlich und manchmal als notwendig be-
trachtet werden.“  17 Dies gilt zweifellos für ein 
so wichtiges Gebiet wie das der Arbeitsver-
hältnisse. Womit wir an einem anderen Punkt 
angelangt wären.

17 —  Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der 
Rechtssache Lindorfer/Rat (C-227/04  P, Urteil vom 
11.  September 2007, Slg. 2007, I-6767) vom 27.  Oktober 
2005 (Nr. 85).
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35. Auch für die Grundrechte und die all-
gemeinen Grundsätze auf dem Gebiet der 
Arbeitsverhältnisse gilt nämlich, dass die 
Drittwirkung dieser Rechte und Grundsät-
ze, d. h. ihre Wirkung in Rechtsverhältnissen 
zwischen Einzelnen — um solche handelt es 
sich überwiegend und insbesondere bei Ar-
beitgebern —, relativ jung ist  18.

36. Diskriminierungsverbote auf dem Gebiet 
der Arbeitsverhältnisse reichen im primären 
wie sekundären Unionsrecht weit zurück  19. 
Die Bezugnahme auf das Alter wurde durch 
ihre Aufnahme in die Richtlinie 2000/78 
neben drei weiteren Kriterien, deretwegen 
eine Diskriminierung verboten ist (Religion 
oder Weltanschauung, Behinderung und se-
xuelle Ausrichtung), weiterentwickelt und 
konkretisiert  20.

37. Die Richtlinie behandelt diese vier Krite-
rien im Wesentlichen gleich. Wie sich jedoch 
zeigen wird, sieht sie in Bezug auf das Alter 
eine Kategorie vor, nämlich „Rechtfertigun-
gen“ für bestimmte Ungleichbehandlungen 
(Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie), die in Bezug auf 

die übrigen Kriterien und in den anderen bei-
den Richtlinien sogar zur Gänze fehlt.

18 —  Vgl. Papier, H.-J., „Drittwirkung der Grundrechte“, 
Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, 
Band II, Grundrechte in Deutschland, Allgemeine Lehren I, 
C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2006, S. 1331.

19 —  Vgl. die Art. 13 EG und 141 EG sowie die Richtlinie 76/207/
EWG des Rates vom 9.  Februar 1976 zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, 
zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in 
Bezug auf die Arbeitsbedingungen (ABl. L 39, S. 40).

20 —  Fragen der Diskriminierung aufgrund der Rasse sind allge-
mein in der Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 
2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft 
(ABl. L 180, S. 22) geregelt.

38. Nach diesem Unterschied können die 
drei vom vorlegenden Gericht in seiner Vor-
lagefrage ausdrücklich erwähnten Bestim-
mungen der Richtlinie 2000/78 zwei Grup-
pen zugeordnet werden. Sie alle grenzen 
den Geltungsbereich oder die Wirkung des 
Diskriminierungsverbots im Arbeitsrecht 
auf die eine oder andere Weise negativ ab, 
so dass sie allenfalls zur Rechtfertigung der 
streitigen Maßnahme herangezogen wer-
den können. Ihre Tragweite ist jedoch sehr 
unterschiedlich.

39. Die erste Gruppe von Bestimmungen, zu 
der Art. 2 Abs. 5 und Art. 4 Abs. 1 der Richt-
linie gehören, bezieht sich auf alle vier Kate-
gorien von Diskriminierungsverboten im Be-
reich der selbständigen und unselbständigen 
Beschäftigung, dem spezifischen Gegenstand 
dieser Richtlinie. Sie können daher nicht nur 
das Verbot der Diskriminierung wegen des 
Alters, sondern auch das Verbot der Diskri-
minierung aus religiösen oder ideologischen 
Gründen, wegen einer Behinderung oder we-
gen der sexuellen Ausrichtung relativieren  21. 
Die Gründe für eine Anwendung der beiden 
erstgenannten Tatbestände müssen daher 
schwerwiegend sein. Aus diesem Grund er-
innert der Wortlaut von Art.  2 Abs.  5 der 
Richtlinie 2000/78 in gewisser Weise an die 
Grundrechtseinschränkungen (Art.  52 der 

21 —  Zur Diskriminierung wegen des Geschlechts bzw. der 
ethnischen Herkunft enthalten außerdem die Richtlinien 
76/207 und  2000/43 jeweils eine Bestimmung, die Art.  4 
Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 entspricht.
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Charta) und verwendet Art. 4 Abs. 1 kumula-
tiv zwei recht eindeutige Adjektive: „wesent-
lich und entscheidend“.

40. Hingegen ist Art.  6 Abs.  1 der Richtli-
nie 2000/78, der zur zweiten der erwähn-
ten Gruppen gehörte, eine speziell auf die 
„Rechtfertigung“ der — auch unmittelbaren 
— Diskriminierungen wegen des Alters aus-
gerichtete Bestimmung. Art. 6 Abs. 1 dieser 
Richtlinie erweitert so die Möglichkeiten ei-
ner — gewiss punktuellen, verhältnismäßigen  
und gerechtfertigten — Abweichung vom 
Verbot der Diskriminierung wegen des Alters. 
Dieser Artikel der Richtlinie in Verbindung 
mit ihrem 25.  Erwägungsgrund ermöglicht  
es, im Zusammenhang mit diesem Diskrimi-
nierungsgrund eine Terminologie („gerecht-
fertigte“ Ungleichbehandlungen) zu gebrau-
chen, die in Bezug auf Diskriminierungen 
wegen z.  B. der sexuellen Ausrichtung oder 
der ethnischen Herkunft vielleicht schwerer 
zu akzeptieren wäre.

C — Recht auf Kollektivverhandlungen

41. Dass die streitige Bestimmung in einem 
Tarifvertrag enthalten und somit das Ergeb-
nis der Ausübung des Rechts auf Kollektiv-
verhandlungen (Art. 28 der Charta) durch die 

Sozialpartner ist, bleibt nicht ohne Auswir-
kung auf die vorliegende Sache, wie im Üb-
rigen bereits der bisherigen Rechtsprechung 
entnommen werden kann  22. All dies lädt in 
Verbindung mit anderen Besonderheiten des 
vorliegenden Falles dazu ein, die möglichen 
Auswirkungen dieses Umstands in ihrer Ge-
samtheit, jedenfalls aber in größerem Um-
fang zu berücksichtigen, als dies wegen der 
Besonderheiten der anderen vom Gerichts-
hof bereits entschiedenen Rechtssachen er-
forderlich war. In diesem Sinne sehe ich es 
als zweckdienlich an, schon hier einige erste 
Überlegungen zur Tragweite des Rechts auf 
Kollektivverhandlungen anzustellen und auf 
seine konkreten Auswirkungen auf den vor-
liegenden Fall erst später einzugehen.

42. Das mittlerweile in Art.  28 der Char-
ta enthaltene Recht geht auf den Begriff der 
„Tarifautonomie“ zurück. Diese Autonomie 
ist ein Schlüsselelement für das Verständ-
nis der Entwicklung des europäischen Ar-
beitsrechts, um das herum die Regeln der 
demokratischen Repräsentationssysteme 
aufgebaut und die Grenzen des Gesetzes im 
Verhältnis zur Koalitionsfreiheit festgesetzt 
sind  23. Abgesehen von den Unterschieden, 
die die Rechtsfigur des Tarifvertrags in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten aufweist  24, ist 

22 —  Im Zusammenhang mit Art.  28 der Charta vgl. 
Rixen, S., „Recht auf Kollektivverhandlungen 
und Kollektivmaßnahmen (Art.  28)“, Kölner 
Gemeinschaftskommentar zur Europäischen Grundrechte-
Charta, C. H. Beck, München, 2006, S. 540.

23 —  Sciarra, S., „La evolución de la negociación colectiva. 
Apuntes para un estudio comparado en los países de la 
Unión europea“, Revista de derecho Social Nr.  38 (2007), 
S. 196.

24 —  Vgl. dazu Lord Wedderburn, „Inderogability, Collective 
Agreements and Community Law“, The Industrial Law 
Journal, Oxford University Press, 1992, und Valdés 
Dal-Ré, „Negociación colectiva y sistemas de relaciones 
laborales: modelos teóricos y objetos y métodos de inves-
tigación“, Relaciones Laborales Nr.  21, Halbmonat 1. bis 
15. November 2000, S. 83.
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die Tarifautonomie in ihren Rechtstraditio-
nen besonders anerkannt  25.

43. Die Garantie der Kollektivverhandlungen 
bedeutet somit die Anerkennung der zentra-
len Rolle, die Tarifverträge bei der Regelung 
von Arbeitsverhältnissen, ihrem angestamm-
ten Wirkungsbereich, spielen, wobei jedoch 
zwischen dem Tarifvertrag und dem Gesetz 
und insbesondere dem Unionsrecht stets ein 
angemessenes Gleichgewicht zu wahren ist. 
Die Rechtsprechung des Gerichtshofs bestä-
tigt, dass er stets danach getrachtet hat, die-
ses diffizile Gleichgewicht zu wahren.

44. So hat der Gerichtshof festgestellt, dass 
die Mitgliedstaaten es „den Sozialpartnern 
überlassen können, die mit einer Richtli-
nie in diesem Bereich verfolgten sozialpo-
litischen Ziele zu verwirklichen“, dabei aber 
auch klargestellt, dass „diese Möglichkeit... 
sie jedoch nicht von der Verpflichtung [be-
freit], sicherzustellen, dass alle Arbeitnehmer 

der Gemeinschaft in vollem Umfang in den 
Genuss des in der Richtlinie vorgesehenen 
Schutzes kommen können“  26.

25 —  Hinzu kommt, dass, wie Generalanwalt Jacobs in seinen 
Schlussanträgen in den Rechtssachen Albany, Brentjen’s 
und Drijvende Bokken hervorgehoben hat, „weitgehend 
anerkannt [ist], dass Tarifvereinbarungen zwischen den 
Tarifpartnern teure Arbeitskämpfe vermeiden und die 
Geschäftskosten durch einen kollektiven und von Regeln 
getragenen Verhandlungsprozess niedrig halten helfen 
sowie Vorhersehbarkeit und Transparenz fördern. Ein 
Gleichgewicht der Verhandlungsmacht auf beiden Seiten 
verhilft zu einem ausgeglichenen Ergebnis für beide Seiten 
und die Gesellschaft insgesamt“ (Randnr. 181 der verbun-
denen Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs vom 
28. Januar 1999 in den Rechtssachen Albany, C-67/96, Urteil 
vom 21.  September 1999, Slg. 1999, I-5751, Brentjen’s, 
C-115/97 bis  C-117/97, Urteil vom 21.  September 1999, 
Slg. 1999, I-6025, sowie Drijvende Bokken, C-219/97, Urteil 
vom 21. September 1999, Slg. 1999, I-6121).

45. Ferner sah sich die Rechtsprechung vie-
len Fällen gegenüber, in denen sich die Betei-
ligten auf das „nach... den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten“  27 
ausgeübte Recht auf Kollektivverhandlungen 
als Grenze für die Anwendung des Unions-
rechts beriefen. So hat der Gerichtshof im 
Urteil Albany  28 festgestellt, dass Tarifver-
träge, die die Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen verbessern sollen, nicht unter 
die Wettbewerbsregeln des Art.  101 Abs.  1 
AEUV (ex-Art. 81 EG) fallen. Hingegen gibt 
es eine reichhaltige Rechtsprechung, nach 
der Tarifverträge nicht vom Anwendungsbe-
reich der Bestimmungen des Vertrags über 

26 —  Urteile vom 30.  Januar 1985, Kommission/Dänemark 
(143/83, Slg. 1985, 427, Randnr.  8), und vom 10.  Juli 
1986, Kommission/Italien (235/84, Slg. 1986, 2291, 
Randnr.  20). Diese Entscheidungen räumen in gewis-
sem Umfang der Wirksamkeit einer Richtlinie Vorrang 
vor der Förderung von Kollektivverhandlungen ein (in 
diesem Sinne Davies, P., „The European Court of Justice, 
National Courts, and the Member States“, European 
Community Labour Law. Principles And Perspectives. Liber 
Amicorum Lord Wedderburn, Clarendon Press, Oxford, 
1996, S. 121), bedeuten aber auch eine klare Anerkennung 
der Bedeutung von Tarifverträgen im Rahmen der 
Gemeinschaftsrechtsordnung.

27 —  Art. 28 der Charta.
28 —  Oben in Fn. 25 angeführt. In diesem Sinne auch die Urteile 

vom selben Tag, Brentjen’s und Drijvende Bokken (oben in 
Fn. 25 angeführt), sowie vom 21. September 2000, van der 
Woude (C-222/98, Slg. 2000, I-7111). Vgl. auch Urteil vom 
15.  Juli 2010, Kommission/Deutschland (C-271/08, Slg. 
2010, I-7091, Randnr. 45).
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die Grundfreiheiten ausgenommen sind  29 
und, konkreter, das Verbot der Diskriminie-
rung zwischen männlichen und weiblichen 
Arbeitnehmern hinsichtlich des Arbeits-
entgelts nach den Verträgen (Art.  119  EG, 
danach Art.  141  EG, jetzt Art.  157  AEUV) 
und dem Sekundärrecht als zwingende Regel 
auch für Tarifverträge gilt  30. Im Gegensatz zu 
Art. 157 AEUV ist Art. 19 AEUV keine an die 
Mitgliedstaaten gerichtete Bestimmung (son-
dern eine Bestimmung, die dem Rat eine Zu-
ständigkeit zuweist), doch haben sowohl die 
Richtlinie 2000/78 als auch z. B. Art. 21 der 
Charta den von der Rechtsprechung gefor-
derten „zwingenden Charakter“.

46. Nach alledem stellen Tarifverträge 
zwar keinen von der Geltung des Unions-
rechts ausgenommenen Bereich dar (wie 
sie auch keinen Bereich darstellen, der nach 

innerstaatlichem Recht völlig von der Ver-
pflichtung zur Beachtung des Gesetzes be-
freit wäre), doch verdient die Tarifautonomie 
angemessenen unionsrechtlichen Schutz.

29 —  Urteile vom 15.  Januar 1998, Schöning-Kougebetopoulou 
(C-15/96, Slg. 1998, I-47), vom 24.  September 1998, 
Kommission/Frankreich (C-35/97, Slg. 1998, I-5325), 
vom 16.  September 2004, Merida (C-400/02, Slg. 2004, 
I-8471), vom 11. Dezember 2007, International Transport 
Workers’ Federation und Finnish Seamen’s Union 
(„Viking Line“) (C-438/05, Slg. 2007, I-10779, Randnr. 54), 
vom 18.  Dezember 2007, Laval un Partneri (C-341/05, 
Slg.  2007, I-11767, Randnr.  98), und Kommission/
Deutschland (Randnrn. 42 bis 47). In den Urteilen Viking 
Line (Randnr.  44) und Laval (Randnr.  91) wurde zwar 
ausdrücklich entschieden, dass das ebenfalls in Art.  28 
der Charta niedergelegte Recht auf Durchführung kol-
lektiver Maßnahmen „als Grundrecht anzuerkennen [ist], 
das fester Bestandteil der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts ist, deren Beachtung der Gerichtshof 
sicherstellt, doch kann seine Ausübung bestimmten 
Beschränkungen unterworfen werden“.

30 —  Urteile vom 8.  April 1976, Defrenne (43/75, Slg. 1976, 
455, Randnr.  39), vom 27.  Juni 1990, Kowalska (C-33/89, 
Slg. 1990, I-2591, Randnr. 12), vom 7. Februar 1991, Nimz 
(C-184/89, Slg. 1991, I-297, Randnr. 11), vom 21. Oktober 
1999, Lewen (C-333/97, Slg. 1999, I-7243, Randnr. 26), vom 
18.  November 2004, Sass (C-284/02, Slg. 2004, I-11143, 
Randnr. 25), und vom 9. Dezember 2004, Hlozek (C-19/02, 
Slg. 2004, I-11491, Randnr.  43). Vgl. auch Urteil vom 
8.  November 1983, Kommission/Vereinigtes Königreich 
(165/82, Slg. 1983, 3431, Randnr. 11).

VI — Prüfung der Vorlagefrage

47. Der Formulierung der Frage durch das 
Bundesarbeitsgericht folgend ist nacheinan-
der zu prüfen, ob die streitige Bestimmung 
unter Art. 2 Abs. 5, Art. 4 Abs. 1 oder Art. 6 
Abs. 1 der Richtlinie 2000/78, jeweils im Licht 
von Art. 21 der Charta ausgelegt, fällt.

A — Zu Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie: Ausschluss 
möglicher Maßnahmen, die nach innerstaat-
lichem Recht als für die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit und zum Schutz der 
Gesundheit notwendig erlassen werden, von 
der Richtlinie

48. Nach Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie 2000/78 
„berührt [diese Richtlinie] nicht die im einzel-
staatlichen Recht vorgesehenen Maßnahmen, 
die in einer demokratischen Gesellschaft für 
die Gewährleistung der öffentlichen Sicher-
heit, die Verteidigung der Ordnung und die 
Verhütung von Straftaten, zum Schutz der 
Gesundheit und zum Schutz der Rechte und 
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Freiheiten anderer notwendig sind“. Mit die-
ser Bestimmung, die für alle von der Richt-
linie erfassten Diskriminierungsgründe gilt, 
erkennt der Gemeinschaftsgesetzgeber an, 
dass es zwischen der Wahrung des allgemei-
nen Gleichheitsgrundsatzes auf dem Gebiet 
der Beschäftigung und den Instrumenten 
zum Schutz anderer grundlegender Rechte 
und Werte zu einem Spannungsverhältnis 
kommen kann, und räumt Letzteren aus-
nahmsweise den Vorrang ein.

49. Dieser Artikel erfasst insbesondere drei 
Arten von Maßnahmen, die in einer demo-
kratischen Gesellschaft erforderlich sind: die 
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit (dar-
unter insbesondere die Verteidigung der Ord-
nung und die Verhütung von Straftaten), die 
zum Schutz der Gesundheit und schließlich 
diejenigen, die allgemein zur Gewährleistung 
der Rechte und Freiheiten anderer notwendig 
sind.

50. Das vorlegende Gericht fragt, ob die 
streitige Maßnahme auf den Schutz der Flug-
sicherheit in Verbindung mit dieser Bestim-
mung gestützt werden kann. Es ist kaum zu 
leugnen, dass der Schutz der Flugsicherheit 
sowohl als Maßnahme zum Schutz der öf-
fentlichen Sicherheit als auch, wie von der 
deutschen Regierung vorgeschlagen, als 
Maßnahme zum Schutz der Gesundheit an-
derer (der Mitglieder der Flugbesatzung, der 
Passagiere des Flugzeugs oder der Bewohner 
der überflogenen Gebiete) angesehen werden 
kann. Meines Erachtens kann dieser Art.  2 

Abs. 5 der Richtlinie 2000/78 einer Maßnah-
me zur Gewährleistung der Sicherheit des 
Luftverkehrs grundsätzlich eine natürliche 
Grundlage bieten.

51. Nun verlangt diese Bestimmung zu-
nächst den Erlass einer Maßnahme im „ein-
zelstaatlichen Recht“, wobei dieser Ausdruck 
absichtlich enger ist als die allgemeinere 
Wendung „die Mitgliedstaaten können vor-
sehen“, die, wie sich noch zeigen wird, in 
Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 
2000/78 verwendet wird. Auch wenn einzu-
räumen ist, dass die gebrauchte Formulierung 
nicht ganz eindeutig ist, kann aus ihr in Ver-
bindung mit dem Rest des Satzes der Schluss 
gezogen werden, dass die Erwägungen, die 
zur Nichtbeachtung der Richtlinie führen 
können, zumindest und jedenfalls Erwägun-
gen der Obrigkeit sein müssen  31. Trifft dies 
zu, kann der autonome Erlass einer solchen 
Maßnahme durch die Sozialpartner in keiner 
Weise den Erfordernissen des Art.  2 Abs.  5 
der Richtlinie entsprechen.

52. Ferner trifft es zwar zu, dass die Sozial-
partner beim Abschluss von Tarifverträgen 

31 —  So war z.  B. in der Rechtssache Petersen die fragliche 
Maßnahme (Höchstaltersgrenze für Vertragszahnärzte) in 
Form einer gesetzlichen Bestimmung (vgl. Randnr. 11 des 
Urteils) erlassen worden. In dieser Hinsicht — und weil 
die Maßnahme auf das Ziel des Schutzes der Gesundheit 
gestützt wurde — wäre die festgestellte Ungleichbehandlung 
durch Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie 2000/78 gedeckt gewesen. 
Sie war es dennoch nicht, weil die Maßnahme für nicht zur 
vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassene Zahnärzte 
nicht galt und daher inkohärent war.
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Ziele berücksichtigen können, die grundsätz-
lich außerhalb ihres Wirkungsbereichs lie-
gen, doch nimmt Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie 
ausdrücklich auf Maßnahmen Bezug, die zur 
Erreichung der erwähnten Ziele „notwendig“ 
sind. Meines Erachtens verweist dieses Ad-
jektiv nicht nur auf das Erfordernis, die fragli-
che Maßnahme auf ihre Verhältnismäßigkeit 
im Hinblick auf das angeführte Ziel zu prü-
fen, sondern bringt auch die wesentliche Be-
deutung zum Ausdruck, die die Maßnahme 
für die Erreichung dieses Ziels haben muss. 
Wegen des Ausnahmecharakters jeder Ab-
weichung vom Diskriminierungsverbot (und 
um eine solche handelt es sich schließlich bei 
Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie) darf es sich da-
bei nicht um Maßnahmen handeln, die nur 
in untergeordneter Weise zur Sicherheit oder 
öffentlichen Gesundheit beitragen, sondern 
um Bestimmungen, die gerade in Verfolgung 
dieser besonders schutzwürdigen Ziele erlas-
sen wurden.

53. Schließlich bin ich der Ansicht, dass der 
Erlass von Entscheidungen im Bereich der 
Ordnung, der Sicherheit oder der öffentli-
chen Gesundheit eine Befugnis ist, die ihrer 
Natur nach den nationalen Behörden zusteht 
und im Wesentlichen, abgesehen von all-
fälligen mittelbaren und jedenfalls unterge-
ordneten Auswirkungen, nicht Gegenstand 
von Verhandlungen zwischen den Sozial-
partnern ist. Es handelt sich schließlich um 
Bereiche, die nicht der freien Parteiendispo-
sition unterstellt werden können und die da-
her den rechtmäßigen Tätigkeitsbereich der 

Sozialpartner überschreiten  32. Die Ziele von 
Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie 2000/78 erfordern 
ein nahezu vollständig einheitliches Vorge-
hen, das daher mit Kollektivverhandlungen, 
die per definitionem zu einer pluralistischen 
Regelung führen, unvereinbar ist  33.

54. Nach alledem bin ich daher der Ansicht, 
dass eine in einem Tarifvertrag vorgesehene 
Regel, wonach die Arbeitsverhältnisse von 
Piloten zur Gewährleistung der Flugsicher-
heit mit Vollendung des 60. Lebensjahrs en-
den, nicht nach Art.  2 Abs.  5 der Richtlinie 
2000/78 gerechtfertigt werden kann.

B — Zu Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie: Sonder-
regelung für wesentliche und entscheidende 
berufliche Anforderungen

55. Nach Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 
können die Mitgliedstaaten „vorsehen, dass 

32 —  Im Urteil Laval un Partneri hat der Gerichtshof, wenn 
auch in einem ganz anderen Zusammenhang, auf das 
Verhältnis zwischen Tarifverträgen und Maßnahmen 
der öffentlichen Ordnung Bezug genommen und aus-
geführt, dass sich die Sozialpartner, „die keine öffent-
lich-rechtlich verfassten Einrichtungen“ seien, im 
Rahmen von Kollektivverhandlungen nicht auf Art.  3 
Abs.  10 der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen berufen können, „um Gründe der 
öffentlichen Ordnung mit dem Ziel geltend zu machen, 
darzutun, dass eine kollektive Maßnahme wie die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende gemeinschaftsrechts-
konform sei“ (Randnr. 84). Vgl. in ähnlichem Sinne Urteil 
vom 19. Juni 2008, Kommission/Luxemburg (C-319/06, Slg. 
2008, I-4323).

33 —  In diesem Sinne ist auf die Bedeutung hinzuweisen, die im 
Urteil Petersen der Kohärenz der Maßnahme im Rahmen 
von Art.  2 Abs.  5 der Richtlinie beigemessen wurde 
(Randnrn. 61 f.).
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eine Ungleichbehandlung wegen eines Merk-
mals, das im Zusammenhang mit einem der in 
Artikel 1 genannten Diskriminierungsgründe 
steht, keine Diskriminierung darstellt, wenn 
das betreffende Merkmal aufgrund der Art 
einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder 
der Bedingungen ihrer Ausübung eine we-
sentliche und entscheidende berufliche An-
forderung darstellt, sofern es sich um einen 
rechtmäßigen Zweck und eine angemessene 
Anforderung handelt“.

56. Die Anwendung dieser Bestimmung 
(umgesetzt in das deutsche Recht durch § 8 
AGG, der wiederum potenziell für alle von 
der Richtlinie erfassten Diskriminierungs-
gründe gilt) hängt von sehr engen Voraus-
setzungen ab: Zunächst muss die diskrimi-
nierende Maßnahme einen „rechtmäßigen 
Zweck“ verfolgen; ferner muss es sich um eine 
Ungleichbehandlung wegen eines „Merk-
mals, das im Zusammenhang mit“ dem Dis-
kriminierungsgrund steht, handeln; schließ-
lich muss das diskriminierende Merkmal eine 
„wesentliche und entscheidende“ berufliche 
Anforderung und überdies angemessen sein.

1. Rechtmäßiger Zweck

57. Was zunächst den angeführten Zweck, 
d.  h. die Flugsicherheit, anbelangt, ist nur 
darauf hinzuweisen, dass diese — die Erwä-
gungen zu der Frage, ob dieser Zweck Gegen-
stand von Kollektivverhandlungen sein kann, 
einmal beiseitegelassen — durchaus einen 

rechtmäßigen Zweck im Sinne dieses Artikels 
darstellen kann.

2.  Ungleichbehandlung wegen eines „Merk-
mals, das im Zusammenhang mit“ dem Dis-
kriminierungsgrund steht

58. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass nach 
Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 eine Un-
gleichbehandlung „wegen eines Merkmals, 
das im Zusammenhang mit einem der in Ar-
tikel  1 genannten Diskriminierungsgründe 
steht“, gerechtfertigt sein kann. Dieser Wort-
laut legt nahe, zwischen dem Diskriminie-
rungsgrund im eigentlichen Sinne und dem 
Merkmal, das mit ihm im Zusammenhang 
steht, zu unterscheiden. Letzteres muss eine 
„wesentliche und entscheidende berufliche 
Anforderung“ darstellen, um eine Ungleich-
behandlung zu rechtfertigen, und nicht der 
Diskriminierungsgrund an sich  34.

59. Im vorliegenden Fall wäre der Diskrimi-
nierungsgrund offensichtlich das Alter, wäh-
rend die „Merkmale, die im Zusammenhang 
mit“ ihm stünden, bestimmte körperliche 
oder psychische Eigenschaften wären, deren 
Verlust mit einem höheren Alter verbunden 
sind, was im vorliegenden Fall in einer sozu-
sagen a priori festgelegten Altersgrenze zum 
Ausdruck gelangt.

34 —  Urteil vom 12. Januar 2010, Wolf (C-229/08, Slg. 2010, I-1, 
Randnr. 35).
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3.  „Wesentliche und entscheidende“ berufli-
che Anforderung

60. Was das Erfordernis einer „wesentlichen 
und entscheidenden“ beruflichen Anforde-
rung betrifft, ist Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 
2000/78 eindeutig: Die zwei Adjektive „we-
sentlich und entscheidend“ verlangen „als 
Ausnahme von einem in der Richtlinie ver-
ankerten individuellen Recht“ eindeutig eine 
enge Auslegung der durch diese Bestimmung 
eröffneten Möglichkeiten  35. Gleiches ist dem 
23.  Erwägungsgrund der Richtlinie 2000/78 
zu entnehmen, wonach eine Rechtfertigung 
nach Art. 4 Abs. 1 dieser Richtlinie nur „un-
ter sehr begrenzten Bedingungen“ möglich 
ist, die auf jeden Fall „in die Informationen 
aufgenommen werden [sollten], die die Mit-
gliedstaaten der Kommission übermitteln“.

61. Die Rechtsprechung hat von dieser Aus-
nahme zurückhaltenden Gebrauch gemacht 
und dazu geneigt, sie eng auszulegen, dabei 
aber eingeräumt, das von ihr jene Fälle erfasst 
seien, in denen aufgrund der Besonderheit der 
fraglichen beruflichen Tätigkeit das Vorliegen 

eines mit dem Alter oder einem anderen der 
Diskriminierungsgründe zusammenhängen-
den Merkmals die Fähigkeit der Person, diese 
Tätigkeit korrekt und effizient zu verrichten, 
empfindlich (oder, mit den Worten der Be-
stimmung, wesentlich und  entscheidend) 
abnehme.

35 —  Vgl. dazu entsprechend die Urteile vom 15.  Mai 1986, 
Johnston (222/84, Slg. 1986, 1651, Randnr.  36), und vom 
26.  Oktober 1999, Sirdar (C-273/97, Slg. 1999, I-7403, 
Randnr.  23), die eine enge Auslegung von Art.  2 Abs.  2 
der Richtlinie 76/207 (in der ursprünglichen Fassung) 
verlangen, der der hier geprüften Bestimmung entspricht, 
aber nur auf Diskriminierungen wegen des Geschlechts 
anzuwenden ist (nach der Änderung durch die Richtlinie 
2002/73 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. September 2003 findet sich diese Bestimmung nunmehr 
in Art.  2 Abs.  6 der Richtlinie 76/207 und ähnelt ihrem 
Wortlaut nach mehr Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78).

62. Das Urteil Wolf ist bisher der einzige Fall, 
in dem der Gerichtshof vom Vorliegen dieser 
Ausnahme nach Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 
2000/78 ausgegangen ist. In dieser Rechts-
sache, die ebenfalls eine Diskriminierung 
wegen des Alters zum Gegenstand hatte, 
hat der Gerichtshof entschieden, dass nach 
dieser Bestimmung eine nationale Regelung 
gerechtfertigt werden kann, die für eine Ein-
stellung im mittleren feuerwehrtechnischen 
Dienst eine Höchstaltersgrenze von 30 Jahren 
festsetzt. In der Begründung des Urteils Wolf 
wird ausdrücklich auf den 18.  Erwägungs-
grund der Richtlinie 2000/78 Bezug genom-
men, in dem klargestellt wird, dass mit dieser 
Richtlinie der Polizei, den Haftanstalten oder 
den Notfalldiensten unter Berücksichtigung 
des rechtmäßigen Ziels, deren Einsatzbereit-
schaft zu wahren, nicht zur Auflage gemacht 
werden darf, „Personen einzustellen oder 
weiter zu beschäftigen, die nicht den jewei-
ligen Anforderungen entsprechen, um sämt-
liche Aufgaben zu erfüllen, die ihnen über-
tragen werden können“  36. Meines Erachtens 
hatte im Fall Wolf der Bezug zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit, dem in diesem Erwä-
gungsgrund offensichtlich zutage tretenden 
Zweck, Einfluss auf die damalige Entschei-
dung des Gerichtshofs, der die Maßnahme 
von sich aus als nach Art.  4 Abs.  1 dieser 

36 —  Urteil Wolf, Randnr. 38.
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Richtlinie — und nicht nach Art. 6 Abs. 1 der 
Richtlinie, wie von den Parteien vorgebracht 
— gerechtfertigt ansah  37.

63. Nach dieser Rechtsprechung wäre daher 
zumindest grundsätzlich nach Art.  4 Abs.  1 
der Richtlinie 2000/78 eine Altersgrenze für 
die Ausübung eines so speziellen Berufs wie 
des Pilotenberufs zu einem Zweck wie dem 
der Flugsicherheit ohne Weiteres zulässig. 
Das Problem liegt jedoch darin, dass die frag-
liche nationale Maßnahme weder genau die-
sen Sinn noch diese Tragweite hat.

64. Gewiss kann kaum in Frage gestellt wer-
den, dass das Alter für die Ausübung dieser 

Tätigkeit von Bedeutung ist  38. Zudem kann 
auch die Tatsache, dass eine internationa-
le Regelung wie die JAR-FCL 1.060a Piloten 
zwischen 60 und  65 Jahren bestimmte Be-
schränkungen auferlegt (sie dürfen nur dann 
ein Flugzeug lenken, wenn zur Besatzung ein 
weiterer Pilot gehört, der das 60. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat), nicht nur ein Indi-
kator dafür sein, dass der Beruf des Piloten 
besondere physische und psychische Eigen-
schaften erfordert, sondern auch dafür, dass 
die Vollendung des 60. Lebensjahrs in dieser 
Hinsicht bestimmte Auswirkungen hat.

37 —  Auch in der Rechtsprechung zu Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie 
76/207 finden sich hauptsächlich Fälle, die die öffentliche 
Sicherheit betreffen. So hat der Gerichtshof entschieden, 
dass sich zwar „kein allgemeiner dem EWG-Vertrag imma-
nenter Vorbehalt für Maßnahmen ableiten [lässt], die im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit getroffen werden“ (und 
es insbesondere „für Maßnahmen zur Organisation der 
Streitkräfte, die mit dem Schutz der öffentlichen Sicherheit 
begründet werden, keinen allgemeinen Vorbehalt gegen-
über dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen“ gibt), dass jedoch der Ausschluss von Frauen 
von der Ausübung bestimmter Tätigkeiten wie der eines 
Polizisten bei schweren inneren Unruhen (Urteil Johnston, 
Randnrn.  36 und  37) oder der eines Gefängnisaufsehers 
(Urteil vom 30. Juni 1988, Kommission/Frankreich, 318/86, 
Slg. 1988, 3559, Randnrn.  11 bis  18) oder der Ausschluss 
vom Dienst in Kampfeinheiten der Royal Marines 
(Urteil Sirdar, Randnrn. 29 bis 31) nach Art. 2 Abs. 2 der 
Richtlinie 76/207 gerechtfertigt sein können. Hingegen 
kann eine Bestimmung, die Frauen von jeder militärischen 
Beschäftigung ausschließt, die mit dem Gebrauch von 
Waffen verbunden ist, nicht gerechtfertigt werden (Urteil 
vom 11.  Januar 2000, Kreil, C-285/98, Slg. 2000, I-69, 
Randnrn. 25 bis 29).

65. Da sowohl die innerstaatliche Bestim-
mung als auch die internationalen Regeln 
erlauben, bis zur Vollendung des 65.  Le-
bensjahrs — wenn auch mit bestimmten Ein-
schränkungen — ein Flugzeug zu lenken, bin 
ich dennoch der Ansicht, dass eine unter die-
sem Alter liegende Altershöchstgrenze nicht 
nach Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 ge-
rechtfertigt werden kann.

66. Meines Erachtens ist die Nichtvollen-
dung des 65.  Lebensjahrs in Anbetracht der 
derzeitigen internationalen Regelung für die 
Ausübung des Pilotenberufs allem Anschein 
nach eine wesentliche und entscheidende 

38 —  So hat z.  B. das Bundesarbeitsgericht selbst in seinem 
Urteil vom 20.  Februar 2002 den Fall der Piloten von 
Militärflugzeugen erwähnt, für die eine gesetzliche 
Altersgrenze von 41 Jahren festgesetzt worden sei, und 
zwar als Indiz dafür, dass der Gesetzgeber davon ausgehe, 
dass schon ab diesem Alter bestimmte physische und psy-
chische Fähigkeiten nachzulassen begännen (Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts vom 20.  Februar 2002, AP Nr.  18 
BGB § 620 Altersgrenze, § 611 Luftfahrt). In vielen anderen 
vom Bundesarbeitsgericht in der Vergangenheit entschie-
denen Fällen ging es von medizinischen Erfahrungswerten 
aus, nach denen das Cockpitpersonal überdurchschnitt-
lichen psychischen und physischen Belastungen aus-
gesetzt ist, in deren Folge das Risiko altersbedingter 
Ausfallerscheinungen und unerwarteter Fehlreaktionen 
zunimmt.
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Anforderung für die Ausübung dieses Be-
rufs im Sinne von Art. 4 Abs. 1 der Richtli-
nie 2000/78. Die Tatsache allein, dass eine 
internationale Regelung wie die JAR-FCL 
1.060a diese Altersgrenze als absolute und 
allgemeine Grenze vorsieht, stellt einen aus-
reichenden Nachweis dafür dar, dass die Vo-
raussetzungen nach dieser Bestimmung der 
Richtlinie erfüllt sind.

67. Der vorliegende Fall, in dem das Ende 
des Arbeitsverhältnisses der Piloten einer 
bestimmten Fluglinie als automatische Folge 
der Vollendung des 60.  Lebensjahrs vorge-
sehen ist, liegt ganz anders. Da es nach den 
internationalen Regeln Piloten nach Vollen-
dung des 60.  Lebensjahrs, wenn auch unter 
bestimmten Voraussetzungen, gestattet ist, 
ein Flugzeug zu lenken, erscheint insoweit 
die Annahme unlogisch, die Nichtvollendung 
des 60. Lebensjahrs sei eine „wesentliche und 
entscheidende“ berufliche Anforderung im 
Sinne von Art.  4 Abs.  1 der Richtlinie. Die 
Voraussetzungen, die für Piloten gelten, die 
das 60. Lebensjahr vollendet haben, können 
keine anderen Wirkungen als die haben, die 
in ihnen selbst zum Ausdruck gelangen. Die 
Ausübung des Pilotenberufs im Rahmen 
dieser Voraussetzungen verstößt gegen kein 
anderes Erfordernis, das sich anführen ließe, 
weshalb davon auszugehen ist, dass die strei-
tige Bestimmung nicht nach Art. 4 Abs. 1 der 
Richtlinie gerechtfertigt sein kann.

68. Nach alledem bin ich der Ansicht, dass 
die zitierte Klausel des fraglichen Tarifver-
trags nach keiner der beiden Bestimmungen 

der Richtlinie 2000/78, die die Tragweite der 
ihren Gegenstand bildenden Diskriminie-
rungsverbote relativieren sollen, also weder 
nach Art.  2 Abs.  5 noch nach Art.  4 Abs.  1 
dieser Richtlinie, mit dem Unionsrecht ver-
einbar sein kann. Die Klausel ist daher zuletzt 
noch im Hinblick auf die Bestimmung zu 
prüfen, die speziell das Verbot der Diskrimi-
nierung wegen des Alters flexibilisieren soll: 
Art. 6 der Richtlinie 2000/78. Die Beantwor-
tung der Frage zu dieser Bestimmung der 
Richtlinie ist etwas komplexer.

C — Zu Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie: Gerecht-
fertigte Ungleichbehandlung wegen des Alters

69. Nach Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 
können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass 
„Ungleichbehandlungen wegen des Alters 
keine Diskriminierung darstellen, sofern 
sie objektiv und angemessen sind und im 
Rahmen des nationalen Rechts durch ein le-
gitimes Ziel, worunter insbesondere recht-
mäßige Ziele aus den Bereichen Beschäfti-
gungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche 
Bildung zu verstehen sind, gerechtfertigt sind 
und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
angemessen und erforderlich sind“. Für die 
Rechtfertigung einer solchen Ungleichbe-
handlung müssen daher nach Art.  6 Abs.  1 
der Richtlinie zwei Voraussetzungen erfüllt 
sein: Zum einen muss ein rechtmäßiges Ziel 
verfolgt werden, und zum anderen muss die 



I - 8025

PRIGGE U. A.

Maßnahme „angemessen und erforderlich“, 
d. h. verhältnismäßig, sein.

1. Rechtmäßiges Ziel

70. Die erste dieser Voraussetzungen nennt 
konkret die Berufung auf ein „legitimes Ziel, 
worunter insbesondere rechtmäßige Ziele 
aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Ar-
beitsmarkt und berufliche Bildung zu verste-
hen sind“.

71. Die Berufung auf die Flugsicherheit als 
Ziel der hier fraglichen Maßnahme macht es 
erforderlich, vorab zu prüfen, ob ein solches 
Ziel von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 
umfasst ist. Anschließend werde ich jedoch 
darauf eingehen, ob in einem so speziellen 
Kontext wie im vorliegenden Fall eine Beru-
fung auf den Schutz der Tarifautonomie als 
rechtmäßiges sozialpolitisches Ziel möglich 
ist.

a) Ziel der Flugsicherheit

72. Bei wörtlicher Auslegung der Bestim-
mung wären von ihr rechtmäßige Ziele jegli-
cher Art erfasst: Der in ihr gebrauchte Begriff 

„insbesondere“  39 scheint darauf hinzuweisen, 
dass die anschließende Aufzählung beispiel-
haft und nicht abschließend ist, wie auch die 
in der Bestimmung enthaltene weitere Auf-
zählung der Arten von Ungleichbehandlun-
gen, die danach gerechtfertigt sein können, 
beispielhaft ist  40. Aufgrund der Art der in der 
Richtlinie angeführten Beispiele kann jedoch 
die Natur dieser Rechtfertigungen zu einem 
gewissen Grad abgegrenzt werden.

73. Das erklärt, warum die Rechtsprechung 
sich bisher für eine engere Auslegung der 
Bestimmung ausgesprochen und sie letztlich 
allgemein auf sozialpolitische Ziele einge-
schränkt hat. So hat der Gerichtshof im Ur-
teil Age Concern England ausdrücklich ent-
schieden, dass sich „aus Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
der Richtlinie 2000/78 [ergibt], dass die Ziele, 
die als ‚rechtmäßig‘ im Sinne dieser Bestim-
mung und damit als geeignet angesehen wer-
den könnten, eine Ausnahme vom Grundsatz 
des Verbots der Diskriminierung aus Grün-
den des Alters zu rechtfertigen, sozialpoli-
tische Ziele wie solche aus den Bereichen 

39 —  In der französischen Fassung „notamment“, in der engli-
schen Fassung „including“, „compresi“ in der italienischen, 
„erityisesti“ in der finnischen und „incluidos“ in der spani-
schen Fassung, alle mit derselben Bedeutung.

40 —  In diesem Sinne z. B. Generalanwältin Sharpston in ihren 
Schlussanträgen in der Rechtssache Bartsch, Nr. 110.
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Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt oder be-
rufliche Bildung [sind]“ (Randnr. 46)  41.

74. Meines Erachtens gelangt in diesen Fest-
stellungen der Gedanke zum Ausdruck, dass 
die Aufzählung in Art.  6 Abs.  1 der Richt-
linie 2000/78 in sich in der Weise nicht ab-
schließend ist, dass die Bestimmung nicht 
auf Ziele aus den (als einzigen ausdrücklich 
angeführten) Bereichen „Beschäftigungspo-
litik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung“ 
beschränkt ist, wenn auch ihr Anwendungs-
bereich nicht über sozialpolitische Ziele im 
weiten oder allgemeinen Sinne hinausgehen 
kann, von denen die ausdrücklich genannten 
Ziele nur Ausprägungen oder Beispiele sind.

75. Diese Auslegung steht im völligen Ein-
klang mit der Rechtsprechung, wonach im 
speziellen Kontext von Art.  6 Abs.  1 der 
Richtlinie 2000/78 ein Tätigwerden der Sozi-
alpartner zulässig ist  42. Da diese Bestimmung 
Maßnahmen erfassen soll, die auf sozial- 
oder arbeitspolitischen Erwägungen — dem 
Wirkungsbereich von Kollektivverhandlun-
gen — beruhen, kann folgerichtigerweise die 

Durchführung der Bestimmung den Sozial-
partnern überlassen werden  43.

41 —  Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18.  Juni 2009, Hütter 
(C-88/08, Slg. 2009, I-5325, Randnr.  41), sowie die 
Schlussanträge des Generalanwalts Bot in den Rechtssachen 
Kücükdeveci (Schlussanträge vom 7. Juli 2009, Nr. 37) und 
Petersen (Schlussanträge vom 3. September 2009, Nr. 55). 
Eher mittelbar wird diese Auffassung auch durch den 
25. Erwägungsgrund der Richtlinie 2000/78 und die Urteile 
Mangold (Randnr. 63), Palacios de la Villa (Randnr. 68) und 
Petersen (Randnrn. 48 bis 50) gestützt.

42 —  Vgl. Urteile Palacios de la Villa, Randnr.  68, und vom 
12. Oktober 2010, Rosenbladt (C-45/09, Slg. 2010, I-9391, 
Randnr. 41).

76. Vor diesem Hintergrund bin ich der 
Ansicht, dass ein Ziel wie die Flugsicherheit 
angesichts ihres eindeutig fehlenden Zusam-
menhangs mit dem Bereich der Sozialpolitik 
und den Arbeitsverhältnissen nicht als „recht-
mäßiges Ziel“ im Sinne von Art. 6 Abs. 1 der 
Richtlinie 2000/78 in seiner Auslegung durch 
die Rechtsprechung angesehen werden kann. 
Die natürliche Grundlage für ein Ziel wie die 
Flugsicherheit wäre, wie bereits ausgeführt, 
Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie.

77. An diesem Punkt angelangt könnte die 
Prüfung der fraglichen Maßnahme im Zu-
sammenhang mit Art.  6 Abs.  1 der Richtli-
nie 2000/78 abgebrochen werden, zumal das 
Bundesarbeitsgericht als Ziel der fraglichen 
Maßnahme ausdrücklich die Flugsicherheit 
nennt. Letztlich ist es gewiss Sache des nati-
onalen Gerichts, „das allein für die Beurtei-
lung des Sachverhalts des Rechtsstreits, mit 
dem es befasst ist, sowie für die Auslegung 
des anwendbaren nationalen Rechts zustän-
dig ist, festzustellen, aus welchem Grund 
die betreffende Maßnahme aufrechterhalten 
wurde, und somit das mit ihr verfolgte Ziel 
zu ermitteln“  44. Um dem vorlegenden Ge-
richt eine zweckdienliche Antwort zu geben, 
die ihm die Entscheidung des Ausgangsver-
fahrens ermöglicht, darf sich jedoch meines 
Erachtens, wie bereits vorausgeschickt und 

43 —  Vgl. den 36. Erwägungsgrund der Richtlinie, der in Bezug 
auf „Bestimmungen..., die in den Anwendungsbereich von 
Tarifverträgen fallen“, ausdrücklich auf diese Möglichkeit 
Bezug nimmt.

44 —  Urteil Petersen (Randnr. 42).
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ohne damit die letztlich bei diesem Gericht 
liegende Zuständigkeit in Frage stellen zu 
wollen, die Prüfung der Vorlagefrage — zu-
mindest im Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 
der Richtlinie 2000/78 — nicht auf die Annah-
me beschränken, dass das mit der streitigen 
Maßnahme verfolgte Ziel die Flugsicherheit 
sei, sondern muss auch andere Möglichkeiten 
berücksichtigen.

b)  Wahrung der Tarifautonomie als recht-
mäßiges sozialpolitisches Ziel im Sinne von 
Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78

78. Das „vorzeitige“ Ende des Arbeitsverhält-
nisses, mit dem wir hier befasst sind, wurde, 
wie in ähnlichen vom Gerichtshof entschie-
denen Fällen, nicht durch irgendeine Rechts-
norm, sondern gerade durch einen Tarifver-
trag in das innerstaatliche Recht eingeführt. 
Aufgrund dieses Umstands kann meines Er-
achtens das Vorliegen eines mit der streitigen 
Maßnahme möglicherweise verfolgten recht-
mäßigen Ziels unter anderen Gesichtspunk-
ten geprüft werden  45. Diese Prüfung könnte 
bei einigen der früheren Entscheidungen des 
Gerichtshofs auf diesem Gebiet ihren Aus-
gangspunkt nehmen und diese „in natürlicher 
Weise weiterentwickeln“.

45 —  Auf diese Möglichkeit ist bereits in der mündlichen 
Verhandlung hingewiesen worden.

79. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass 
Tarifverträgen eine eigenständige Funkti-
on zuerkannt wird, und zwar — als Teil der 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten — 
auch zur Erreichung der Ziele der Richtlinie 
2000/78 (36.  Erwägungsgrund und Art.  18 
dieser Richtlinie). Darum geht es hier jedoch 
nicht. Die Frage ist, ob unabhängig von die-
ser unstreitigen Funktion das Ziel, auf diesem 
Gebiet (d. h. dem der Festlegung des konkre-
ten Zeitpunkts, zu dem das Arbeitsverhält-
nis im Zusammenhang mit dem Erwerb des 
Anspruchs auf den Bezug von Altersrente 
endet) einen Bereich zu wahren, der Kollek-
tivverhandlungen vorbehalten ist, nicht die 
Merkmale eines rechtmäßigen sozialpoliti-
schen Ziels im Sinne der Richtlinie aufweisen 
könnte.

80. Es ist darauf hinzuweisen, dass hier nicht 
die umstrittene Abwägung zwischen, wenn 
man so will, „Grundrechten“ und „Grund-
freiheiten“ in neuer Form zur Diskussion ge-
stellt wird. Die vorliegende Fragestellung ist 
insofern bescheidener, als von ihr ausgehend 
nur herausgearbeitet werden soll, dass die 
Tarifautonomie ein „rechtmäßiges Ziel“ der 
Sozialpolitik ist, das punktuell die Tragweite 
des allgemeinen Verbots der Diskriminierung 
wegen des Alters relativieren kann. Mei-
nes Erachtens sprechen nämlich sowohl die 
jüngste Rechtsprechung als auch die Umstän-
de des vorliegenden Falls für diese Annahme. 
Was zunächst die Rechtsprechung anbelangt, 
scheint sich in der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs vom Urteil Palacios de la Villa bis 
zum Urteil Rosenbladt eine Tendenz abzu-
zeichnen, wonach tarifvertragliche Klauseln, 
die das Ende des Arbeitsverhältnisses bei 
gleichzeitigem Erwerb eines Anspruchs auf 
Altersrente vorsehen, nach der Richtlinie 
zulässig sind, da sie implizit — vereinfacht 
formuliert — dem rechtmäßigen Ziel die-
nen, nachfolgenden Generationen beim Zu-
gang zum Recht auf Arbeit den Vorrang zu 
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lassen  46. Hinzu treten Erwägungen zur nun-
mehr von der Charta garantierten Funktion 
von Kollektivverhandlungen sowie zur „Flexi-
bilität“, die der Tarifvertrag bietet  47.

81. Im Urteil Rosenbladt hat der Gerichtshof 
nämlich entschieden, dass ein Tarifvertrag 
die automatische Beendigung von Arbeits-
verträgen selbst zu einem Zeitpunkt vorsehen 
darf, zu dem eindeutig feststeht, dass die not-
wendigen Voraussetzungen für die Ausübung 
der fraglichen Arbeit weiterhin erfüllt sind, 
vorausgesetzt, dass bereits die Möglichkeit 
besteht, eine Altersrente zu beziehen. Eine 
solche Klausel verfolge das rechtmäßige Ziel, 
den jüngeren Generationen den Zugang zur 
Beschäftigung zu ermöglichen.

82. Meines Erachtens ist diese Rechtspre-
chung nur dann ganz verständlich, wenn man 
berücksichtigt, dass sie sich auf eine Maß-
nahme bezieht, die das Ergebnis von Kollek-
tivverhandlungen ist, was ihre Legitimität 

erhöht  48. Daher schlage ich dem Gerichtshof 
ausgehend von dieser Rechtsprechung vor, 
anzuerkennen, dass es unter bestimmten 
Umständen ein rechtmäßiges sozialpoliti-
sches Ziel sein kann, einen Bereich zu wah-
ren, der Kollektivverhandlungen vorbehalten 
ist  49.

46 —  Urteil Rosenbladt (Randnrn. 43 und 48).
47 —  So heißt es in Randnr. 67 des Urteils Rosenbladt: „Dass es 

damit den Sozialpartnern überlassen ist, einen Ausgleich 
zwischen ihren Interessen festzulegen, bietet eine nicht 
unerhebliche Flexibilität, da jede der Parteien gegebenen-
falls die Vereinbarung kündigen kann.“

83. Dies vorausgeschickt, sind sodann die 
Umstände des vorliegenden Falls, also die der 
Ausübung des Pilotenberufs, zu berücksichti-
gen. Das Begehren der Kläger des Ausgangs-
verfahrens, es ihnen zu gestatten, weiterhin 
ein Flugzeug zu lenken, allenfalls auch unter 
den für Personen über 60 Jahre geltenden Vo-
raussetzungen, bis nach den JAR-FCL 1.060a 
ihre Fluglizenz ausläuft, führt zum Entfall 
jeglichen rechtmäßigen Verhandlungsspiel-
raums der Sozialpartner auf diesem speziellen 
Gebiet. Wenn es nämlich ein Merkmal gibt, 
das den vorliegenden Fall tatsächlich von den 
vom Gerichtshof bereits entschiedenen Fäl-
len unterscheidet, dann ist es das, dass der Pi-
lotenberuf nach einer internationalen Rege-
lung allgemein einer Altersgrenze unterliegt, 

48 —  Der Gerichtshof hat auf dem allgemeinen Gebiet der 
verbotenen Ungleichbehandlungen bereits geprüft, wel-
che Bedeutung dem Umstand beizumessen ist, dass eine 
Diskriminierung ihren Ursprung in Kollektivverhandlungen 
hat. Hervorzuheben ist insbesondere das Urteil Royal 
Copenhagen, in dem der Gerichtshof entschieden hat, 
dass der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen zwar auch dann gilt, wenn dieses Entgelt in einem 
Tarifvertrag festgesetzt wird, dass das nationale Gericht 
diesen Umstand aber bei der Beurteilung der Frage berück-
sichtigen kann, „ob Unterschiede beim durchschnittli-
chen Entgelt von zwei Gruppen von Arbeitnehmern auf 
objektive Faktoren zurückgehen, die nichts mit einer 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun haben“ 
(Urteil vom 31.  Mai 1995, C-400/93, Slg. 1995, I-1275, 
Randnrn. 45 f.).

49 —  Was die Subsumtion dieses Ziels unter den Begriff 
„Sozialpolitik“ betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass 
nach Art.  151  AEUV, dem ersten Artikel des Titels  X 
(„Sozialpolitik“) des Vertrags, der „soziale Dialog“ zu 
den Zielen dieser Politik gehört und auch Art.  155 des-
selben Titels des Vertrags auf den Dialog zwischen den 
Sozialpartnern auf Unionsebene Bezug nimmt.
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nach deren Erreichen er nicht mehr ausgeübt 
werden darf. Die für Piloten ausgehandelten 
Tarifverträge könnten so, folgte man den im 
vorliegenden Verfahren teilweise vorgebrach-
ten Argumenten, anders als die Tarifverträge 
für andere Berufe die automatische Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses nur auf den 
Zeitpunkt festsetzen, zu dem die Fluglizenz 
ausläuft.

84. Ohne darauf eingehen zu müssen, ob 
dadurch eine ungerechtfertigte Diskriminie-
rung zwischen dem Beruf des Piloten und 
dem Großteil der übrigen Berufe geschaffen 
würde, und ohne dass es erforderlich wäre, 
diese beiden Rechtspositionen gegeneinan-
der abzuwägen, scheint zumindest klar, dass 
die Wahrung eines operativen Bereichs für 
Kollektivverhandlungen auf diesem Gebiet 
grundsätzlich als rechtmäßiges sozialpoli-
tisches Ziel im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Un-
terabs.  1 der Richtlinie anerkannt werden 
könnte.

85. Ich bin daher, ohne dass dies näher aus-
geführt werden müsste, der Ansicht, dass 
Tarifverträge einen eigenen Wirkungsbe-
reich haben, ein besonderes Gebiet, auf dem 
sie ihre Wirkungen rechtmäßig entfalten 
können, und die Regeln über das Ende des 

Arbeitsverhältnisses fallen in natürlicher 
Weise in diesen den Kollektivverhandlungen 
vorbehaltenen Bereich. Die Tatsache allein, 
dass in diesem Bereich Kollektivverhandlun-
gen stattgefunden haben, stellt einen wichti-
gen Schritt auf dem Weg zur Rechtfertigung 
der dabei getroffenen Entscheidungen dar; 
die Tarifvertragspartner können jedoch selbst 
hier nicht völlig frei handeln, da die Maßnah-
me — nach Feststellung der zur Anwendung 
von Art.  6 Abs.  1 der Richtlinie 2000/78  
führenden Rechtmäßigkeit des Ziels — noch 
der nach dieser Bestimmung erforderlichen 
Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen 
werden muss. Für den Pilotenberuf bedeutet 
das, dass ein vor Vollendung des 65. Lebens-
jahrs gelegener Zeitraum, der Gegenstand 
von Kollektivverhandlungen sein kann, nicht 
grundsätzlich mit dieser Richtlinie unverein-
bar ist, natürlich unter der Voraussetzung, 
dass dies — dazu sogleich — einer Verhält-
nismäßigkeitsprüfung standhält.

2. Verhältnismäßigkeit der Maßnahme

86. Vor der Prüfung der Verhältnismäßig-
keit ist das Vorbringen zurückzuweisen, die 
Maßnahme sei inkohärent, weil sie nicht für 
alle deutschen Piloten  50 und nicht einmal für 
alle Piloten des Lufthansa-Konzerns gelte, 

50 —  Nach der allgemeinen deutschen Regelung darf ein Pilot nach 
Vollendung des 60. bis zur Vollendung des 65. Lebensjahrs 
ein Flugzeug zur gewerbsmäßigen Beförderung len-
ken, wenn auch nur innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland; mit Vollendung des 65.  Lebensjahrs tritt er 
in den Ruhestand (§ 4 der Durchführungsverordnung zur 
Verordnung über Luftfahrtpersonal).
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sondern nur für die Piloten von Deutsche 
Lufthansa. Meines Erachtens ist es höchst 
problematisch, Kohärenz zwischen verschie-
denen Tarifverträgen zu fordern, da ein We-
sensbestandteil von Kollektivverhandlungen 
die Autonomie ist. Nicht umsonst ist dies zu 
einem Gutteil der Grund, aus dem meines 
Erachtens Tarifverträge für die Verfolgung 
von Zielen, die die öffentliche Sicherheit be-
treffen, nicht geeignet sind. Es wird jedoch 
vorgebracht, die betreffenden unterschiedli-
chen Tarifverträge seien von denselben Tarif-
vertragspartnern ausgehandelt worden, und 
schon das Urteil Enderby habe gezeigt, dass 
die Tarifautonomie nicht ausreiche, um sich 
innerhalb ein und desselben Unternehmens 
und mit ein und derselben Gewerkschaft dem 
Erfordernis der Kohärenz zwischen zwei ver-
schiedenen Tarifverträgen zu entziehen  51. Im 
vorliegenden Fall scheint diese Parteieniden-
tität jedoch nicht ganz vorzuliegen: Zum ei-
nen hat zwar die Gewerkschaft „Vereinigung 
Cockpit“ alle hier relevanten Tarifverträge 
des Lufthansa-Konzerns ausgehandelt, doch 
schließt dies nicht aus, dass die Verhand-
lungsführer je nachdem, welche Gesellschaft 
von dem jeweiligen Tarifvertrag betroffen 
war, verschieden waren; zum anderen folgt, 
was den konkreten Arbeitgeber betrifft, mei-
nes Erachtens aus der Tatsache, dass Deut-
sche Lufthansa gemeinsam mit anderen Flug-
gesellschaften den Lufthansa-Konzern bildet, 

nicht, dass die Tarifverträge für den Konzern 
als solchen abgeschlossen wurden; vielmehr 
wurden sie von jedem konzernzugehörigen 
Unternehmen einzeln geschlossen.

51 —  Vgl. Urteil vom 27.  Oktober 1993 (C-127/92, Slg. 1993, 
I-5535, Randnr.  22): „Wenn der Arbeitgeber einen 
Unterschied im Entgelt damit rechtfertigen könnte, dass 
bei jeder dieser Verhandlungen für sich genommen keine 
Diskriminierung vorliege, könnte er sich der Beachtung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts leicht durch getrennte 
Verhandlungen entziehen...“

87. Da somit der Einwand der Inkohärenz 
verworfen wurde, ist die Verhältnismäßigkeit 
der Maßnahme zu prüfen. Dabei sind ver-
schiedene Merkmale dieser Maßnahme zu 
berücksichtigen.

88. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die 
betroffenen Piloten im Zeitraum zwischen 
dem „vorzeitigen“ Ende ihres Arbeitsverhält-
nisses mit 60 Jahren bis zu dem Zeitpunkt, 
ab dem sie Anspruch auf den Bezug ihrer je-
weiligen Altersrente haben, also bis zur Voll-
endung des 63.  Lebensjahrs, von der Flug-
gesellschaft eine Übergangsversorgung mit 
Entschädigungscharakter in Höhe von etwa 
60 % der Beiträge zur Rentenversicherung 
erhalten  52.

89. Sodann ist die Länge des Zeitraums zu 
prüfen, auf den sich die Maßnahme auswirkt, 
nämlich fünf Jahre, da die betroffenen Pilo-
ten ihre Tätigkeit bei einer anderen Flugge-
sellschaft (wenn auch nur unter bestimmten 
Voraussetzungen) bis zur Vollendung des 
65.  Lebensjahrs weiter ausüben könnten. 
Darin besteht meines Erachtens unter dem 
Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit der 
Haupteinwand gegen die streitige Maßnah-
me, die nicht nur Regeln für einen Zeitraum 
vor Erreichen des Alters enthält, ab dem das 
Lenken eines Flugzeugs nicht mehr gestattet 
ist (65 Jahre), sondern das automatische Ver-
tragsende auf die Vollendung des 60. Lebens-
jahrs vorverlegt.

52 —  Nach den Angaben in der mündlichen Verhandlung.
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90. Es kann natürlich nicht behauptet wer-
den, dass es sich hier um einen willkürlich 
gewählten Zeitraum handelt. Für die Zeit 
nach Vollendung des 60. Lebensjahrs wurde 
eine Vorkehrung getroffen (die Anwesenheit 
eines Kopiloten), die auf den Prozess der 
Alterung des menschlichen Organismus zu-
mindest aufmerksam macht. Dieser Art von 
Vorkehrung ist jedoch, wie bereits aufge-
zeigt wurde, keine entscheidende Bedeutung 
beizumessen.

91. Es ist zu prüfen — da die öffentliche Si-
cherheit nicht „der“ Grund ist, aus dem sich 
die Sozialpartner auf diese Maßnahme geei-
nigt haben (mag sie sich auch in deren Ratio-
nalität oder Grundgedanken einfügen) —, ob 
eine Vorverlegung um einen so erheblichen 
Zeitraum wie fünf Jahre eines Berufslebens 
im Hinblick auf das rechtmäßige Ziel, einen 
Spielraum für Kollektivverhandlungen zu be-
wahren, verhältnismäßig ist.

92. Insoweit bin ich der Ansicht, dass wir 
es hier mit einer unverhältnismäßigen Vor-
schrift zu tun haben, zumindest in Bezug auf 
die Ausübung des Pilotenberufs. Zunächst ist 
auf die erhebliche Bedeutung hinzuweisen, 
die im Rahmen eines Berufslebens, das mit 
Vollendung des 65. Lebensjahrs enden muss, 
einem Zeitraum von fünf Jahren zukommt. 
Ferner kommt mittlerweile dem Verbot der 
Diskriminierung wegen des Alters im Uni-
onsrecht eine so gefestigte Stellung zu, dass 
es in diesem konkreten Punkt schwerer wiegt 
als die Tarifautonomie. Damit will ich nichts 
anderes zum Ausdruck bringen, als dass die 
Zwänge, die sich aus dem Verbot der Diskri-
minierung wegen des Alters ergeben, nur so 

weit zurückgedrängt werden, als dies nach 
den konkreten Fallumständen unbedingt er-
forderlich ist. Schließlich, obwohl dieser As-
pekt in der vorliegenden Rechtssache nicht 
zur Sprache gekommen ist, haben diese 
Initiativen zur vorzeitigen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses Auswirkungen auf das 
Recht auf Arbeit, insbesondere in Bezug auf 
die hier in Rede stehenden Alterssegmente.

93. Nach alledem bin ich der Ansicht, dass 
der Tarifvertrag durch das Vorsehen einer 
vorzeitigen Beendigung des Arbeitsvertrags 
mit Vollendung des 60.  Lebensjahrs den 
ihm grundsätzlich zustehenden Handlungs-
spielraum überschritten hat. Damit ist es 
auch nicht möglich, die streitige Maßnahme 
nach Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 zu 
rechtfertigen.

VII — Zusammenfassung

94. Einer nationalen Bestimmung wie der im 
vorliegenden Fall fraglichen, soweit sie die 
automatische Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses der Piloten einer Fluglinie mit Voll-
endung des 60.  Lebensjahrs vorsieht und in 
einem Tarifvertrag enthalten ist, kommt nicht 
der Charakter einer Maßnahme zu, die im 
Sinne von Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie 2000/78 
im einzelstaatlichen Recht vorgesehen und in 
einer demokratischen Gesellschaft für die 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit 
oder zum Schutz der Gesundheit notwendig 
ist.
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95. Nach den Umständen des vorliegenden 
Falls kann die automatische Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses der Piloten mit Vollen-
dung des 60. Lebensjahrs auch nicht auf Art. 4 
Abs.  1 der Richtlinie 2000/78 gestützt wer-
den, insbesondere, weil den Voraussetzungen 
für die Ausübung dieses Berufs ab Erreichen 
dieses Alters keine anderen Wirkungen als 
die beigemessen werden können, die in die-
sen Voraussetzungen selbst zum Ausdruck 
gelangen. Hingegen ist die Einschränkung 
der Ausübung des Pilotenberufs auf Perso-
nen, die das 65. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, im Einklang mit der derzeitigen 
internationalen Regelung als Ausdruck und 
Folge einer wesentlichen und entscheidenden 
beruflichen Anforderung im Sinne dieser Be-
stimmung anzusehen.

96. Was einen Beruf wie den des Berufspi-
loten betrifft, für den eine Altersgrenze als 
Ausdruck einer wesentlichen und entschei-
denden beruflichen Anforderung besteht, 
verbietet die Richtlinie 2000/78, insbeson-
dere ihr Art. 6 Abs. 1, daher nicht, es — mit 
dem sozialpolitischen Ziel, einen Kollektiv-
verhandlungen vorbehaltenen Bereich zu 
wahren — zuzulassen, dass ein Tarifvertrag 
unter Beachtung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit eine automatische Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses zu einem Zeit-
punkt vorsieht, zu dem der Arbeitnehmer ein 
Alter erreicht, das unter jener Altersgrenze 
liegt, die als wesentliche und entscheidende 
berufliche Anforderung festgesetzt wurde. 
Notwendige Voraussetzung ist in diesem Fall, 
dass der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt 
Anspruch auf den Bezug einer Altersrente hat 
oder ihm alternativ für den Zeitraum bis zum 
Erwerb dieses Anspruchs eine angemessene 

Übergangsentschädigung zuerkannt wird. 
Es ist Sache der nationalen Gerichte, zu be-
urteilen, ob eine solche Tarifvertragsklausel 
im Hinblick auf das erwähnte Ziel verhältnis-
mäßig ist, und zwar sowohl hinsichtlich der 
Länge des Zeitraums, um den die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses vorverlegt wird, als 
auch, gegebenenfalls, hinsichtlich der Höhe 
der Übergangsentschädigung.

97. Die Richtlinie 2000/78 steht unter Be-
rücksichtigung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit sowie insbesondere der für die 
Ausübung des Berufs festgesetzten zeitlichen 
Grenze jedenfalls einer Bestimmung wie der 
im vorliegenden Verfahren fraglichen entge-
gen, die die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses um fünf Jahre gegenüber derjenigen 
Altersgrenze vorverlegt, die als Ausdruck 
einer wesentlichen und entscheidenden be-
ruflichen Anforderung für Linienpiloten fest-
gesetzt wurde.
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VIII — Ergebnis

98. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, auf die vom Bundesarbeitsgericht 
(Deutschland) vorgelegte Frage wie folgt zu antworten:

Die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf, insbesondere Art. 2 Abs. 5, Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1, ausgelegt im 
Licht von Art.  21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, verbietet 
es, in einem Tarifvertrag die automatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses der 
Piloten einer kommerziellen Fluggesellschaft mit Vollendung des 60.  Lebensjahrs 
vorzusehen.
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